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	Stellenbeschreibung

	Allgemeine Beschreibung der Stelle 

	Direktion/ Abteilung / Organisationseinheit
	Ärztliche Direktion/CCAG - Arbeitsmedizinischer Dienst

	Bezeichnung der Stelle
	Arbeitsmediziner*in

	Name Stelleninhaber*in
	n.n.

	Erstellungsdatum
	08.05.2026

	Bedienstetenkategorie/Dienstposten-plangruppe/Dienstpostenbewertung  (Dienstpostenbezeichnung)
	A/III Arzt
A201

	Berufsfamilie/Modellfunktion/
Modellstelle 
(Dienstpostenbezeichnung gem. Modellstellenverordnung, Wr. Bedienstetengesetz 2017)
	OGD_AM 
W 4/03

	Organisatorische Einbindung bzw. Organisatorisches

	
	Bezeichnung der Stelle 
	Name(n)

	Übergeordnete Stelle(n)
	Dienstrechtlich: Ärztliche Direktor*in
Fachlich: Leitung CCAG 

	

	Nachgeordnete Stelle(n)
	Mitarbeiter*in Ordination (fachliche Anleitungen)
	

	Ständige Stellvertretung lt. § 102 Wiener Bedienstetengesetz
	--
	

	Wird bei Abwesenheit vertreten von
	Arbeitsmediziner*in  
	

	Vertritt bei Abwesenheit (fachlich/personell)
	Arbeitsmediziner*in  
	

	
Befugnisse und Kompetenzen

	Informations-, Einsichts- und Zutrittsrecht im definierten Zuständigkeitsbereich  im Rahmen der dieser Stelle zugeordneten Aufgaben
Erarbeitung von Expertisen im Rahmen der übertragenen Agenden für den Zuständigkeitsbereich
Bedienung fachspezifisches Programm f.d. Zuständigkeitsbereich
Vertretung extern und intern für den definierten Wirkungsbereich als Arbeitsmediziner*in bei operativen Fragen 
Bezug zu Dienstvorschriften und Gesetzen: Einhaltung und Beachtung der Bestimmungen der VBO 1995, DO 1994 und BO 1994, Wr. Bedienstetengesetz, GOM, Reisegebührenvorschriften, Wr. PVG, DSVGO
Einhaltung weiterer bereichsspezifisch relevanter Gesetze 

	Dienststelleninterne Zusammenarbeit mit
	Direktionen, Stabsstellen und Abteilungen, Kliniken und Instituten, Dienstgebervertretung, Arbeitspsycholog*innen 

	Dienststellenexterne Zusammenarbeit mit 
	MedUniWien,  Wiener Gesundheitsverbund, Dienststellen des Magistrats sowie MA15, Landes- und Bundesbehörden, Unfallversicherungsträgern, Labors, externe Firmen im Sinne der Koordination §8 ASchG sowie Beratungsunternehmen

	Anforderungscode der Stelle
	AK22614

	Direkte Führungsspanne  (Anzahl der direkt unterstellten Mitarbeiter*innen; nur bei Funktionen mit Personalführung auszufüllen)
	--

	Modellfunktion „Führung V“: 
Führung mehrerer örtlich getrennter Organisationsein-heiten
	--

	Beschreibung des Ausmaßes der Kund*innenkontakte
	60% 




	Ausmaß der Tätigkeiten in exponierten Bereichen
	Begehungen in allen exponierten Bereichen der betreuten Einrichtung finden statt, die Beachtung der örtlich vorgegebenen Schutzmaßnahmen und Verwendung der notwendigen Schutzeinrichtungen wird zwingend vorausgesetzt.
Regelmäßige, arbeitsmedizinische Sprechstunden zur Beratung aller Mitarbeiter*innen, insbesondere jener mit erhöhtem potenziell infektiösem Gefährdungsrisiko







Regelmäßige, arbeitsmedizinische Sprechstunden zur Beratung aller Mitarbeiter*innen, insbesondere jener mit erhöhtem potenziell infektiösem Gefährdungsrisiko


	Dienstort
	1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20

	Dienstzeit (Arbeitszeitmodell)
	Gleitende Arbeitszeit 

	Beschäftigungsausmaß
	40 Wochenstunden 

	Mobiles Arbeiten
	☐ Ja, entsprechend interner Regelung.
☒ Nein, auf Grund der Aufgabenstellung nicht möglich.




	Stellenzweck 

	Betreuung des AKHs als Arbeitsmediziner*in gemäß §§ 82 in Verbindung mit §81 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) gem. Einsatzplan, Berichtspflichten gegenüber der Leitung CCAG, insbesondere die Beratung der Arbeitgeberin, der Mitarbeiter*innen (Arbeitnehmer), der Sicherheitsvertrauenspersonen und der Personalvertretung in Fragen des Arbeitnehmer*innenschutzes.
Beratung der örtlichen Arbeitgebervertreter*innen zur Erreichung der themen- und fachspezifisch zugehörigen Zielvorgaben.

	Hauptaufgaben

	Führungsaufgaben:
keine

Aufgaben der Fachführung:
· Durchführung von Schulungen und Unterweisungen auf dem Gebiet des Arbeitnehmer*innenschutzes (vor allem im Rahmen von arbeitsmedizinischen Erstgesprächen, SVP-Schulungen, Führungskräfteschulungen, u.ä.). Dies entbindet die Führungskräfte nicht von ihren Verpflichtungen der Unterweisung gem. ASchG.
· Anleitung und Arbeitsverteilung Mitarbeiter*in Ordination
· Anleitung der Arbeitsmedizinischen (Fach-)Assistent*innen, wenn medizinisch erforderlich

Hauptaufgaben:
Beratung und Unterstützung 
· der Dienstgeberin, der Mitarbeiter*innen, der Sicherheitsvertrauenspersonen sowie der Personalvertretung auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und Arbeitsgestaltung
· der Dienstgeberin bei der Erfüllung ihrer Pflichten insbesondere in allen Fragen des Schutzes, der Erhaltung und Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz sowie der Verhinderung von arbeitsbedingten Erkrankungen und des Erkennens von gesundheits- und leistungsrelevanten Faktoren im betrieblichen Geschehen.
· der Dienstgeberin und der Führungskräfte sowie der Mitarbeiter*innen beim Fehlzeitenmanagement und der beruflichen Wiedereingliederung: Erkennen von arbeitsmedizinisch relevanten Mustern, ärztliche Beurteilung und Zusammenführung von vorliegenden personenbezogenen Diagnosen und Berichten (unter strenger Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht), Einbringung der ärztlichen Expertise bei der Erstellung eines Wiedereingliederungsplans bzw. Fehlzeitenmanagement;
· bei der Planung von Arbeitsstätten;
· bei der Erprobung und Auswahl von persönlichen Schutzausrüstungen;
· der Dienstgeberin bei der Organisation der Ersten Hilfe 
· bei der Koordination gem. §8 ASchG
· Beratung bzw. Mitwirken bei Maßnahmen zur Förderung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit auf Basis von ärztlicher Expertise und Analyse der Wirksamkeit von best practice Modellen; 
· durch Ausarbeitung von arbeitsmedizinischen Stellungnahmen und Empfehlungen zu gesundheitsrelevanten Themen,
· als Ansprechpartner*in für Fragestellungen zum Zusatzurlaub wegen konkreter Belastung der Gesundheit
· in Krisenstäben Funktion im beratenden Fachstab des Zuständigkeitsbereichs für Angelegenheiten der Arbeitsmedizin

Arbeitsmedizinische Untersuchungen incl. Befunderstellung/Besprechung (Individualberatung) 
· Untersuchungen nach der Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz, incl. Befunderstellung und Eignungsfeststellung; 
· Untersuchungen nach dem Strahlenschutzgesetz;
· Arbeitsplatzbezogene Schutzimpfungen und Antikörperkontrollen. Auswertung und Aktualisierung des Impfstatus entsprechend der letztgültigen nationalen Impfempfehlungen; 
· Medizinische Beratung und Blutabnahmen bei der Versorgung von Stich-/Schnittverletzungen und Kontamination; 
· Medizinische Anamnese von personenbezogenen Daten, wie Vorerkrankungen, aktuellen medizinischen Befunden 
· Beurteilung verschiedener Krankheitsbilder von temporär oder dauerhaft leistungseingeschränkten und beeinträchtigten Mitarbeiter*innen (behinderte Personen) und von Mitarbeiter*innen mit individuellen gesundheitlichen Beeinträchtigungen hinsichtlich möglicher arbeitsbedingter Ursachen, sowie die Einschätzung ihrer Auswirkungen auf die künftige Leistungs- und Arbeitsfähigkeit;
· Erstellung von arbeitsmedizinischen Expertisen zur Einsetzbarkeit von leistungseingeschränkten Mitarbeiter*innen in Zusammenschau des Gesundheitszustandes, der erhobenen Befunde und der individuellen Anforderungen am Arbeitsplatz. Beurteilung der Auswirkung allfälliger diagnostischer bzw. therapeutischer Maßnahmen auf die Arbeits- und Leistungsfähigkeit. Beratung und Empfehlung bei Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie Eingliederung bzw. Wiedereingliederung leistungsgewandelter Mitarbeiter*innen; 


Durchführung bzw. Überprüfung (Beurteilung)
· der Ermittlung und Untersuchung von arbeitsbedingten Erkrankungen und Gesundheitsgefahren. Risikoanalyse, initiieren notwendiger Schritte im Zusammenhang mit plötzlich auftretenden oder chronischen Erkrankungen bzw. arbeitsbedingten Erkrankungen und Unfällen sowie Begleiten eingeleiteter Maßnahmen im Zusammenwirken mit den behandelnden Stellen; 
· der Meldung von Berufskrankheiten an die Unfallversicherungsträger; 
· der Evaluierung und Analyse von Unfallursachen sowie Festlegung von Maßnahmen zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, insbesondere von Arbeitsunfällen mit Infektionsrisiko (wie z.B. Nadelstichverletzungen und Ähnliches) in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsfachkräften;
· der Ermittlung und Beurteilung der gesundheitsrelevanten Gefahren und Festlegung von Maßnahmen (Evaluierung) inkl. der Dokumentation/Dokumentationsüberprüfung der gesundheitsrelevanten Themen in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten; 
· der Evaluierung nach dem Mutterschutzgesetz, Beurteilung der arbeitsplatzbezogenen und medizinischen Kriterien zur Einsetzbarkeit von graviden Mitarbeiterinnen bzw. Feststellung der erforderlichen, dienstgeberseitigen Freistellung; 
· von Besichtigungen der Arbeitsstätten, Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen sowie die Teilnahme an Begehungen hinsichtlich gesundheitlicher Risiken und dbzgl. Beratung;

Hilfestellung bei
· Beschaffung oder Änderung von Arbeitsmitteln;
· Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen;

Förderung der Eigenverantwortung der Beschäftigten in Fragen der Gesundheit und Sicherheit
Dokumentation (je nach Erfordernis statistisch, schriftlich, fotografisch, filmisch) der Tätigkeit (Präventionszeit), dies umfasst vor allem 
· Ergebnisse von Untersuchungen
· Aufbereitung von Überprüfungsergebnissen 
· Vorschläge zu daraus abzuleitenden Handlungsbedürfnissen
· Erstellung von Berichten und Entwicklung von Programmen auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung
auch zur möglichen Einsichtnahme durch die Organe der Arbeitsinspektion
Teilnahme an:
· Behörden(vor)besprechungen und –verhandlungen
· Behördenbegehungen, vor allem Einsicht der Arbeitsinspektion
· Übergeordnete AKH-weite Facharbeitsgruppen
· und Tätigkeiten im Rahmen des Arbeitsschutzausschusses (und ggf. des zentralen Arbeitsschutzausschusses)

Weitere (Sonder-)Aufgaben können außerhalb der zu erbringenden Einsatzzeiten übertragen werden, sofern sie nicht mit Unvereinbarkeit behaftet sind (vgl. zugehöriger Erlass des ZAI)


Falls zutreffend ankreuzen:
☐  Die stelleninhabende Person führt begünstigte (erheblich verschmutzende, zwangsläufig gefährliche oder unter außerordentlichen Erschwernissen ausgeübte) Tätigkeiten überwiegend während ihrer tatsächlichen Arbeitszeit aus, wodurch etwaig zuerkannte Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen bzw. die Erschwernisabgeltung gemäß § 68 Abs. 1 EStG 1988 steuerbegünstigt bezogen werden können.




Unterschrift Stelleninhaber*in:
	
NAME

Unterschrift Vorgesetzte*r
	
NAME

Wien, am …………………………………….
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